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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1953

Norm

ABGB §163 H1

ZPO §503 Z4 E4c

Rechtssatz

Ob der Beweis durch Vornahme der Blutprobe und der anthropologisch - erbbiologischen Untersuchung

durchzuführen ist, betrifft lediglich eine Frage der Beweiswürdigung der unteren Instanzen.
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Abweichend; Beisatz: Überprüfbarkeit dieser Frage im Bestreitungsverfahren. (T1)
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Beisatz: Auch die Verneinung der Eignung des Beweismittels zur Widerlegung, bzw die Eignung zur Stattgebung

der Wiederaufnahmsklage ist Beweiswürdigung. (T2)
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